
Behandlungsvertrag und Datenschutzvereinbarung 
(DSGVO) 

 

Zwischen 

Heilpraktikerin Britta Schwanemann, Frelsdorfermühlen 2, 27616 Beverstedt 

 

Und 

 

(nachstehend Patient genannt Vor.- Nachname, Adresse) 

 

§1Vertragsgegenstande 

Der Patient nimmt bei Bitta Schwanemann eine heilkundliche Behandlung einschließlich der dazu 
notwendigen Diagnose- und Testverfahren in Anspruch. Der Patient ist darüber aufgeklärt, dass diese 
Behandlung keine Untersuchung durch einen Arzt ersetzt und dass er/sie bei auftretenden 
Beschwerden mit Krankheitswert aufgefordert ist, selbständig einen Arzt zu konsultieren. 

 

§2 Honorar, Behandlungsdauer, Kostenerstattung 

Das Honorar beträgt pro Behandlung 80€. 

Das unverbindliche Gebührenverzeichnis der Heilpraktiker (GebüH) aus dem Jahr 1985 wird nicht 
angewendet. 

Das Honorar ist unmittelbar nach der Behandlung zu zahlen. 

 

§3 Ausfallhonorar 

Fest vereinbarte Behandlungstermine, die nicht in Anspruch genommen werden, werden mit einem 
Ausfallhonorar von 50€ in Rechnung gestellt. 

Diese Zahlungspflicht tritt nicht ein, wenn der Termin fristgerecht mindestens 24 Std. vorher abgesagt 
wurde, oder wenn der Patient ohne sein Verschulden, zum Beispiel im Fall einer Erkrankung oder 
eines Unfalls, nicht erscheinen kann. 

 

§4 Aufklärung / Hinweise 

Der Patient wird auf folgende Punkte hingewiesen: 

• Die Behandlung ersetzt eine ärztliche Diagnose und Therapie nicht vollständig. Sofern 
ärztlicher Rat erforderlich ist, sei es aufgrund der Art der Erkrankung oder aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften, wird sofort eine Weiterleitung an einen Arzt veranlasst. 



• Eine schriftliche Einwilligung ist erforderlich, wenn die Erteilung einer Auskunft des 
Heilpraktikers an Dritte erfolgt. 

• Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) übernehmen nicht die Behandlungskosten des 
Heilpraktikers. 

• Versicherte bei privaten Krankenkassen mit Voll- oder Zusatzversicherung können einen 
Erstattungsanspruch ihrer Behandlungskosten gegenüber ihrer Versicherung haben. Dieser ist 
vor Beginn der Therapie vom Patienten abzuklären. Ebenso hat dieser das 
Erstattungsverfahren mit seiner Privatkrankenversicherung stets eigenverantwortlich 
durchzuführen. Hierzu erforderliche Unterlagen (u.a. Rechnungen) händigt der Heilpraktiker 
dem Patienten (bei beihilfeberechtigten Personen in doppelter Ausfertigung) aus. 

• Die Erstattungen der PKV oder ggf. der staatlichen Beihilfe sind in der Regel auf die Sätze des 
Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker beschränkt. Etwaige Differenzen zwischen den 
Beträgen aus dem Gebührenverzeichnis und dem vertraglich vereinbarten Heilpraktiker-
Honorar sind vom Patienten zu tragen. Die Ergebnisse sämtlicher Erstattungsverfahren haben 
keinen Einfluss auf das vereinbarte Heilpraktiker-Honorar. Der Honoraranspruch des 
Heilpraktikers ist vom Patienten unabhänging von jeglicher Versicherungs- und/oder 
Beihilfeleistung in voller Höhe zu begleichen. 

§5 Datenschutzerklärung 

Der Patient hat die beiliegende Patienteninformation gem. der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) gelesen und hat eingewilligt. 

 

Beverstedt, den…………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Unterschrift des Patienten oder des Erziehungsberechtigten) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Unterschrift Britta Schwanemann, Heilpraktikerin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Patienteninformation gem. der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 

nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bin ich mit Wirkung zum 25.05.2018 verpflichtet, 
Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck ich Ihre personenbezogenen Daten erheben, 
speichern und ggf. an Dritte weiterleiten und welche Rechte Ihnen bezüglich Ihrer Daten zustehen. 

Der Verantwortliche für die Verarbeitung der Patientendaten ist die Praxisinhaberin: 

Britta Schwanemann 

Frelsdorfermühlen2 

27616 Beverstedt 

Ein ständiger Vertreter und/oder Datenschutzbeauftragter ist in der Praxis nicht vorhanden. 

Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der heilkundlichen Versorgung sowie zur 
Abrechnung der Leistungen erhoben und im automatisierten Praxisverwaltungssystem und in den 
digitalen Patientenakten gespeichert. Bei den Daten handelt es sich neben Ihren Kontaktdaten 
insbesondere um Gesundheitsdaten wie Anamnese, Medikation, Diagnosen, Therapievorschläge, 
Befunde usw. Auch andere Heilpraktiker/Ärzte, bei denen Sie sich in Behandlung befinden, können 
uns zu diesem Zweck Daten zur Verfügung stellen. 

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist auf der Grundlage des 
Behandlungsvertrages zwischen Ihnen und der Praxisinhaberin notwendige Voraussetzung für eine 
adäquate und sorgfältige Behandlung. 

Die Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nur, soweit es rechtlich zulässig ist oder Sie hierzu 
ausdrücklich eingewilligt haben. Dritte in diesem Sinne können andere Leistungserbringer 
(Heilpraktiker/Ärzte/Physiotherapeuten usw.), Krankenversicherungen oder auch eine 
Verrechnungsstelle sein. 

Ihre personenbezogenen Daten werden in der Praxis noch mindestens 10 Jahre nach Abschluss der 
Behandlung aufbewahrt (§ 630 f BGB). Unter Umständen können sich nach anderen gesetzlichen 
Bestimmungen auch längere Aufbewahrungsfristen ergeben (bspw. müssen Aufzeichnungen über 
Röntgenbehandlungen gem. § 28 Abs. 3 RöV noch mindestens 30 Jahre nach der Behandlung 
aufbewahrt werden). 

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind 

– der Behandlungsvertrag zwischen Praxisinhaber und Patient, 

– Art. 6 Abs. 1 b), Art. 9 Abs. 2 f), h) i.V.m. Abs. 3 DS-GVO, 

– § 22 Abs. 1 Nr. 1 b) BDSG und 

– die in diesem Zusammenhang von Ihnen abgegebenen Einwilligungserklärungen. 

Ihnen stehen bezüglich Ihrer Daten verschiedene Rechte zu: 

So können Sie Auskunft über die erhobenen Daten und die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 
Unter bestimmten Voraussetzungen steht Ihnen auch das Recht auf Löschung der gespeichert Daten 
zu. Auf die Einschränkung der Verarbeitung/Sperrung der Daten haben Sie, soweit die 
Voraussetzungen gegeben sind, ebenfalls Anspruch. 



Soweit die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, steht Ihnen des Weiteren das Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (sog. Recht auf Datenportabilität). 

Eine erteilte Einwilligung in die Datenverarbeitung können Sie jederzeit widerrufen. Näheres zu 
diesem Widerrufsrecht lässt sich dem jeweiligen Einwilligungs-Formular entnehmen. 

Und schließlich steht Ihnen ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu, 
soweit Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung der erhobenen Daten gegen die DS-GVO 
verstößt. 

Bei Fragen zu den einzelnen Punkten stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung 

Britta Schwanemann 

 


